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Bestellung eines ehrenamtlichen Wild- und Jagdschadenschätzers 

 

 
Sachverhalt: 
Aufgrund der Verordnung über das Vorverfahren in Wild- und Jagdschadensachen ist für die Beru-
fung ehrenamtlicher Sachverständiger für Wild- und Jagdschäden die Samtgemeinde Gellersen zu-
ständig. 
 
Die fünfjährige Berufungszeit des bisherigen Wild- und Jagdschadenschätzers, Herrn Johann Jürgen 
Neben aus Mechtersen, ist abgelaufen und er hat sich dazu entschlossen, seine Tätigkeit nicht zu 
verlängern.  
 
Herr Jürgen Siems ist bereit, für fünf Jahre auf Widerruf die Tätigkeit als ehrenamtlicher Sachver-
ständiger auszuüben. Herr Siems ist Landwirt und wohnt in Hittbergen. Außerdem ist er seit 2013 
Wildschadensschätzer in der Samtgemeinde Scharnebeck und auf Anforderung bei der Stadt Ble-
ckede und der Gemeinde Amt Neuhaus.  
 
Erfahrungsgemäß ist es von Vorteil, wenn der Wildschadenschätzer nicht in der Samtgemeinde 
wohnhaft ist und insofern als unabhängiger Fachmann von außen tätig werden kann. 
 
Herr Siems wird von Seiten der Verwaltung zur Ernennung vorgeschlagen und ist durch den Samt-
gemeinderat zu berufen. 
 
Die Entschädigung des ehrenamtlichen Wildschadenschätzers ist in § 7 Abs. 2 der Entschädigungs-
satzung der Samtgemeinde Gellersen geregelt. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Samtgemeinde Gellersen beruft Herrn Jürgen Siems zum ehrenamtlichen Sachverständigen für 
Wild- und Jagdschäden für die Dauer von 5 Jahren auf Widerruf. 
 
 


